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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1980

Norm

ABGB §1217

ABGB §1218

Rechtssatz

Von den Ehepakten scheiden Vereinbarungen aus, die nur die Leistung eines Dritten an einen Ehegatten zum

Gegenstand haben, mag auch an dem Inhalt der Vereinbarung der anderen Ehegatten noch so interessiert sein; der

andere Ehegatten muß vielmehr auch berechtigt werden.
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